
Verkehrslage am Parkplatz Tierpark Hellabrunn mit Blockierung
der Straße zum Tiroler Platz

BA-Antrags-Nr. 14-20 / B 05527 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirks 18 – Untergiesing - Harlaching vom 20.11.2018

Sehr geehrter Herr Baumgärtner,

wir kommen zurück auf den Antrag des Bezirksausschusses 18 vom 20.11.2018 und teilen 
dazu Folgendes mit:

Der Antrag zielt darauf ab, die Blockierung der Siebenbrunner Straße durch eine spezielle 
Beschilderung am Parkplatz Siebenbrunn, eine diesbezügliche Bodenmarkierung vor der 
Einfahrt zum Parkplatz sowie durch eine Optimierung der Ampelschaltung an der Harthauser 
Straße zu vermindern.

Dazu kann Folgendes ausgeführt werden:

Die Problematik ist dem Kreisverwaltungsreferat und der örtlich zuständigen Polizeiinspektion 
23 bekannt. Vorab wird seitens der PI 23 versichert, dass hier regelmäßig und weiterhin im 
Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten kontrolliert wird, um Stauungen zu vermeiden.

Die Aufstellung eines Schildes mit einer roten Lampe und einer Bußgeldandrohung ist 
schlichtweg nicht möglich: Die Straßenverkehrsbehörde ist bei Regelungen im öffentlichen 
Verkehrsraum an die Vorgaben der Straßenverkehrsordnung (StVO) gebunden.
Ein laut Antrag vorgeschlagenes Schild sieht die StVO nicht vor und kann deshalb auch nicht 
angebracht werden.
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Eine Veränderung der Ampelschaltung Harthauser Straße in Richtung Stadt wurde bereits vom
BA 18 selbst abgelehnt.
Dazu möchten wir ergänzend ausführen, dass hier die Signalprogrammumlaufdauer zu den 
Hauptverkehrszeiten 90 Sekunden, ansonsten 70 Sekunden beträgt.
Wartezeiten von 120 Sekunden, wie im Antrag angegeben, sind somit nicht möglich.

Das zu dem Antrag ebenfalls befragte Planungsreferat verweist bzgl. des Planungsstandes 
des Parkhauses auf den Stadtratsbeschluss mit der Sitzungsvorlage 14-20 / V 09301, welcher 
im Ratsinformationssystem eingesehen werden kann: 
„https://www.ris-muenchen.de/RII/RII/ris_vorlagen_detail.jsp?risid=4529593“

Der Antrag des Bezirksausschusses ist somit satzungsgemäß erledigt.

Mit freundlichen Grüßen

gez. im Original
KVR III/141

https://www.ris-muenchen.de/RII/RII/ris_vorlagen_detail.jsp?risid=4529593

